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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Berlin Innovativ PLUS 
- Kreditinstitute - 
 
 
Für Kredite aus dem Programm Berlin Innovativ PLUS der Investitionsbank Berlin (im Folgenden: 
IBB) gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
1) Allgemeines 

 

Die IBB gewährt einen zweckgebundenen 
Refinanzierungskredit mit einer 70 % igen 
Haftungsfreistellung des Kreditinstituts. 
Die IBB refinanziert sich am Kapitalmarkt 
und gibt den vergünstigten Refinanzie-
rungszins an das Kreditinstitut weiter. Die 
Haftungsfreistellung wird durch eine Un-
terstützung aus dem InvestEU Fonds der 
Europäischen Union ermöglicht. Das Kre-
ditinstitut verpflichtet sich zur Einhaltung 
der Förderkriterien von Berlin Innovativ 
PLUS.  
 
Das Kreditinstitut kann der IBB eine Kopie 
oder Fernkopie (Telefax/ Computerfax) 
der Antragsunterlagen zuleiten; von einer 
schriftlichen Bestätigung der Fernkopie ist 
abzusehen. Für diesen Fall stellt das un-
mittelbar refinanzierte Kreditinstitut die 
IBB von jeglicher Haftung für Schäden frei, 
die durch Falschübermittlung, insbeson-
dere Übermittlungsfehler, Missbrauch, 
Missverständnisse und Irrtümer entste-
hen, soweit die Schäden nicht durch grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten 
der IBB verursacht wurden. Das Kreditin-
stitut stellt sicher, dass in diesen Fällen die 
Originalunterlagen gemäß gesetzlicher 
Aufbewahrungsfrist vorgehalten werden. 
 

2) Zinsgestaltung Endkreditnehmerdarle-
hen 
 

Das Kreditinstitut wendet bei der Zinsge-
staltung der Darlehen das Risikogerechte 
Zinssystem der KfW an. Die Weitergabe 
des Vorteils aus der InnovFin-Garantie an 
den Endkreditnehmer erfolgt innerhalb 
des risikogerechten Zinssystems. Zur Er-
mittlung der Preisklasse und der maxima-

len Bankenmarge ermitteln das Kreditin-
stitut und die IBB die Bonität des Endkre-
ditnehmers und bewerten die Werthaltig-
keit der Sicherheiten für das Endkredit-
nehmerdarlehen. Dazu wenden die Kredit-
institute ihre bankeigenen Verfahren und 
Bewertungskriterien an. Auf dieser Basis 
werden die Endkreditnehmerdarlehen den 
von der KfW definierten Bonitäts- und Be-
sicherungsklassen zugeordnet. Durch die 
Kombination der einzelfallspezifischen 
Bonitäts- und Besicherungsklasse ermit-
telt die IBB die Preisklasse für das Endkre-
ditnehmerdarlehen. Diese stellt eine ver-
bindliche Obergrenze dar, die durch die 
kundenindividuelle Angebotsmarge der 
Kreditinstitute in den einzelnen Preisklas-
sen nicht überschritten werden darf. Der 
Zinssatz des Endkreditnehmers setzt sich 
somit zusammen aus dem Banken-Ein-
standszinssatz der IBB am Tag der Zu-
sage, zuzüglich der Angebotsmarge. Das 
Kreditinstitut haftet der IBB gegenüber für 
die Einhaltung der o. g. Bedingungen so-
wie die ordnungsgemäße Anwendung der 
bankeigenen Verfahren zur Bonitätser-
mittlung und Sicherheitenbewertung. Die 
IBB kann dies im Rahmen von Kreditinsti-
tutsprüfungen überprüfen. 
 

3) Verwendung der Mittel 
 

1. Die Kreditmittel dürfen nur in Überein-
stimmung mit den Förderkriterien ge-
mäß dem Merkblatt Berlin Innovativ 
PLUS und zur Finanzierung des in der 
Refinanzierungszusage aufgeführten 
Vorhabens (siehe Verwendungszweck 
der Zusage) eingesetzt werden. Die 
IBB ist unverzüglich zu unterrichten, 
wenn das Investitionsvorhaben oder 
dessen Finanzierung sich ändert. 
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2. Das Kreditinstitut hat den Einsatz der 
Kreditvaluta zu überwachen und sich 
ihre bestimmungsgemäße Verwen-
dung und die Erfüllung etwaiger Bedin-
gungen und Auflagen nachweisen zu 
lassen. Im Hinblick auf Ziffer 12 sind 
Aufzeichnungen über die Erfüllung der 
Förderfähigkeitskriterien, die Überwa-
chung des Mitteleinsatzes und der be-
stimmungsgemäßen Verwendung auf-
zubewahren. 

3. Das Kreditinstitut stellt sicher, dass der 
Endkreditnehmer die erhaltenen Be-
träge auf einem Bankkonto bei einem 
Kreditinstitut im Hoheitsgebiet eines 
EU-Mitgliedsstaates hält und verwal-
tet. 

 
4) Abruf der Mittel  

 

1. Liegen die Abrufvoraussetzungen 
nicht (mehr) in vollem Umfang vor, so 
sind die entsprechenden Beträge un-
verzüglich an die IBB zurückzuzahlen. 

2.  Die IBB ist an ihre Refinanzierungszu-
sage im Rahmen der Abruffrist gebun-
den. Sollte das Kreditinstitut feststel-
len, dass bis zum Endtermin die vorge-
nannten Abrufvoraussetzungen nicht 
erfüllt sein werden, ist von dem Kredit-
institut rechtzeitig – unter Darlegung 
der Gründe – eine Verlängerung der 
Abruffrist zu beantragen. 

3. Wenn Gründe vorliegen, die zu einer 
Kündigung des Refinanzierungskredi-
tes oder des Kreditverhältnisses mit 
dem Endkreditnehmer berechtigen 
würden, kann die IBB die Auszahlung 
der Kreditmittel ablehnen. 

4. Soweit nicht anders geregelt, gilt, dass 
Abrufe der IBB schriftlich – unter Ver-
wendung des IBB-Formulars – einzu-
reichen sind. Die IBB ist berechtigt, 
Abrufe mittels Fernkopie (Telefax) ent-
gegenzunehmen; von einer schriftli-
chen Bestätigung ist abzusehen. Für 
diesen Fall stellt das unmittelbar refi-
nanzierte Kreditinstitut die IBB von jeg-
licher Haftung für Schäden frei, die 

durch Falschübermittlung, insbeson-
dere Übermittlungsfehler, Missbrauch, 
Missverständnisse und Irrtümer, ent-
stehen, soweit die Schäden nicht 
durch grob fahrlässiges oder vorsätzli-
ches Verhalten der IBB verursacht 
wurden. 
 

5) Kürzungsvorbehalt 
 

1. Die IBB ist berechtigt, den Kreditbe-
trag anteilig zu kürzen, wenn sich der 
Umfang der im Investitionsplan veran-
schlagten Gesamtausgaben ermäßigt 
oder wenn sich der Anteil der öffentli-
chen Finanzierungsmittel erhöht. Be-
trifft die Kürzung bereits ausgezahlte 
Beträge, so sind die Kürzungsbeträge 
von dem Kreditinstitut unverzüglich an 
die IBB zurückzuzahlen. 

2. Die Kürzungsbeträge werden grund-
sätzlich mit den noch ausstehenden 
Tilgungsraten (proportional auf die 
Restlaufzeit des Kredites) verrechnet, 
sofern nicht ausdrücklich eine Anrech-
nung auf die nach dem Tilgungsplan 
zuletzt fälligen Raten gewünscht wird. 
 

6) Zinstermine 
 

Die Verzinsung des Refinanzierungskredi-
tes beginnt jeweils an dem auf die Aus-
zahlung durch die IBB (Wertstellung bei 
der IBB) folgenden Tag und endet mit dem 
Tag des Eingangs des Tilgungsbetrages 
auf dem Konto der IBB. Die Zinsen sind 
vierteljährlich nachträglich zum 31. März, 
30. Juni, 30. September und 30. Dezem-
ber eines jeden Jahres fällig. Tilgungsra-
ten sind zu den vereinbarten Terminen fäl-
lig. Die Abrechnung erfolgt jedoch per 
Stichtag, der mit der jeweiligen Abrech-
nung mitgeteilt wird. Nach dem Stichtag 
datierte Kontobewegungen werden in die 
Abrechnung des folgenden Quartals ein-
bezogen. 
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7) Berechnung von Kosten und Auslagen 
 

Die Kreditbearbeitungs- und Verwaltungs-
kosten sowohl der IBB als auch des Kre-
ditinstituts sind mit der Zinsmarge abge-
golten, dazu zählen auch Kosten im Zu-
sammenhang mit einem Endkreditneh-
mer- oder Bankenwechsel.  
 
Folgende Kosten dürfen dem Endkredit-
nehmer gesondert berechnet werden, so-
fern sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Kreditgewährung stehen, konkret 
nachweisbar sind und dem Endkreditneh-
mer gegenüber spezifiziert werden: Reise-
kosten anlässlich von Betriebsbesichti-
gungen und Firmenbesuchen vor Kredit-
gewährung sowie Kosten anlässlich der 
Anfertigung von Schätzgutachten und der 
Überwachung von Sicherungsübereig-
nungen, Kosten für Fotokopien, Portokos-
ten und Auslagen, die das Kreditinstitut 
auf Rechnung des Endkreditnehmers 
macht.  
 
Vorfälligkeitsentschädigungen oder ähnli-
che Kosten für diesen Kredit können auf 
Verlangen der IBB dem Endkreditnehmer 
in Rechnung gestellt werden. 
 

8) Rückzahlung 
 

1. Die in der Refinanzierungszusage ge-
nannten Rückzahlungsbedingungen 
sind in den zwischen dem Kreditinstitut 
und dem Endkreditnehmer zu schlie-
ßenden Vertrag zu übernehmen.  

2. Kredite können gegen Vorfälligkeits-
entschädigung jederzeit unter Einhal-
tung einer Ankündigungsfrist von 10 
Bankarbeitstagen ganz oder teilweise 
vorzeitig an das Kreditinstitut zurück-
gezahlt werden. Gesetzliche Kündi-
gungsgründe bleiben hiervon unbe-
rührt. Die vom Endkreditnehmer ge-
leisteten Rückzahlungen sind unver-
züglich an die IBB abzuführen. 

3. Außerplanmäßige Teilrückzahlungen 
werden grundsätzlich auf die nach 

dem Tilgungsplan zuletzt fälligen Ra-
ten angerechnet, sofern nicht die IBB 
einer anderen Anrechnung zustimmt. 

 
9) Zahlungen an die IBB 

 

Die IBB wird die Leistungen an den Fäl-
ligkeitsterminen, unabhängig von den 
Zahlungen des Endkreditnehmers, per 
Lastschrift einziehen. Das Kreditinstitut 
erteilt der IBB eine generelle, programm-
bezogene Einzugsermächtigung in Form 
eines SEPA-Lastschriftmandats. 
 
Andere Zahlungen an die IBB sind auf fol-
gendes Konto der IBB (IBAN: DE77 1011 
0400 0010 1104 00, BIC: IBBB DE BB) zu 
leisten. Forderungen gegen die IBB kön-
nen nur insoweit aufgerechnet werden, 
als sie unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
 

10) Primärhaftung und Besicherung 
 

1. Für den Berlin Innovativ PLUS Kredit 
der IBB ermäßigt sich die Primärhaf-
tung des Kreditinstituts auf 30 % des 
Kreditbetrages. 

2. Das Kreditinstitut wird den von der IBB 
refinanzierten Kredit banküblich besi-
chern. Die Hereinnahme von Sonder-
sicherheiten für den Haftungsteil des 
Kreditinstituts ist nicht gestattet. 

3. Die Forderung der IBB gegen das von 
ihr refinanzierte Kreditinstitut, nebst al-
len Nebenforderungen, ist durch die 
Abtretung der aus der Weiterleitung 
des zweckgebundenen Kredites ent-
stehenden Forderungen, nebst allen 
Nebenrechten, zu besichern.  

4. Die Kreditforderungen werden unab-
hängig davon abgetreten, ob sie be-
reits entstanden sind oder erst zur Ent-
stehung gelangen. 

5. Das Kreditinstitut darf die an die IBB 
abgetretenen Forderungen bis auf je-
derzeit möglichen Widerruf im Rah-
men ihres ordnungsgemäßen Ge-
schäftsbetriebs einziehen. Das Kredit-
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institut wird sich zudem bis auf jeder-
zeit möglichen Widerruf in bankübli-
cher Weise um die Beitreibung der 
Forderungen bemühen. 

6. Alle Sicherheiten, die mit den Kredit-
forderungen auf die IBB übergegan-
gen sind, sind vom Kreditinstitut unent-
geltlich und treuhänderisch für die IBB 
zu verwalten. 

7. Das Kreditinstitut trägt im Innenver-
hältnis zur IBB alle Auslagen und Kos-
ten, die der IBB bei der Bestellung, 
Verwaltung, Freigabe und Verwertung 
von Sicherheiten entstehen, ein-
schließlich eventueller Prozesskosten. 
Das Kreditinstitut kann Abrechnungen 
verlangen. 

8. Die Abtretung der Kreditforderungen 
ist auflösend bedingt durch die volle 
Befriedigung aller Zahlungsforderun-
gen der IBB aus der Refinanzierungs-
zusage. 

 
11) Haftungsfreistellung 

 

1. Die IBB stellt das Kreditinstitut in Höhe 
von 70 % von seiner Haftung aus dem 
Refinanzierungsverhältnis frei. Die 
Haftungsfreistellung wird bei Gewäh-
rung für die gesamte Kreditlaufzeit 
festgelegt.  

2. Die Haftungsfreistellung erstreckt sich 
nur auf den ausstehenden Nominalbe-
trag des Kredits sowie zuzüglich 10% 
dieses Nominalbetrags zu dem frühe-
ren der folgenden Zeitpunkte: Endkre-
ditnehmerausfall (spätestens wenn 
der Endkreditnehmer an 90 fortlaufen-
den Tagen mit Zahlungen gemäß der 
hausbankinternen Kredit- und Inkas-
sorichtlinien in Verzug ist), frühzeitige 
Fälligstellung oder die Restrukturie-
rung des Endkreditnehmers. Darüber 
hinaus werden Kosten der Kündigung 
und Rechtsverfolgung sowie die not-
wendigen Auslagen bei der Verwer-
tung der Sicherheiten von der IBB in 
Höhe der Haftungsfreistellungsquote 
anteilig erstattet. 

3. Eine Haftungsfreistellung erfolgt nur, 
sofern eine Mitteilung der Kreditinsti-
tute über den jeweiligen Zahlungsver-
zug binnen 14 Tagen seit Fälligkeit er-
folgt ist.  

4. Es dürfen keine bestehenden Risiken 
des Kreditinstituts auf die IBB verla-
gert werden. Bei Betriebsmittelfinan-
zierungen müssen dem Unternehmen 
durch den Förderkredit in vollem Um-
fang zu den bereits bestehenden Kre-
ditlinien zusätzliche Finanzmittel be-
reitgestellt werden. Dementsprechend 
führen Reduzierungen von zum Zeit-
punkt der Antragstellung (Antragsein-
gang IBB) bestehenden Betriebsmit-
telkreditlinien beim Kreditinstitut zu ei-
ner entsprechenden Kürzung der Haf-
tungsfreistellung, es sei denn, die IBB 
hat der Reduzierung zuvor zuge-
stimmt.   

5. Berlin Innovativ wird nach dem Risiko-
gerechten Zinssystem der KfW be-
preist. Die maximalen Endkreditneh-
merzinsen erhöhen sich durch die Haf-
tungsfreistellung nicht. Da sich bei ei-
ner Haftungsfreistellung das Kreditin-
stitut und die IBB das Gesamtrisiko tei-
len, gilt die Haftungsfreistellung nicht 
als anrechenbare Sicherheit. Die Haf-
tungsfreistellung führt damit – im Ge-
gensatz zu einer Bürgschaft – nicht zu 
einer Verbesserung der Preisklasse.  

6. Die IBB wird für ihren Risikoanteil (= 
haftungsfreigestellter Teil) die im Risi-
kogerechten Zinssystem der KfW ein-
kalkulierten Risikomargen beanspru-
chen. Die Risikomargen für die IBB 
kommen als Festmarge pro Preis-
klasse zur Anwendung, unabhängig 
davon, ob das unmittelbar refinan-
zierte Kreditinstitut die Höchstmarge in 
der jeweiligen Preisklasse ausschöpft 
oder nicht. Die Höhe der Risikomar-
gen für die IBB sind der zum Zeitpunkt 
der Haftungsfreistellungszusage gel-
tenden aktuellen Übersicht im Internet 
unter   www.ibb.de und bezogen auf 
den einzelnen Refinanzierungskredit 
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auch der zu Grunde liegenden Haf-
tungsfreistellungs- bzw. Refinanzie-
rungszusage der IBB zu entnehmen. 

7. Schadensfälle werden nach folgen-
dem vereinfachten Verfahren abgewi-
ckelt: Das Kreditinstitut unterrichtet die 
IBB frühzeitig über die Absicht, den 
Kredit gegenüber dem Endkreditneh-
mer zu kündigen. Die IBB erklärt so-
dann ihr Einverständnis und stimmt 
mit dem Kreditinstitut den offenen 
Saldo ab, woraufhin das Kreditinstitut 
seinen 30 %igen Eigenrisikoanteil (im 
Rahmen der Corona-Unterstützungs-
maßnahmen in Höhe von 10 %) an 
den Refinanzierungsmitteln an die IBB 
überweist. Das Kreditinstitut übermit-
telt im Anschluss der IBB einen aktuel-
len Sachstandsbericht auf dem im In-
ternet zur Verfügung gestellten Vor-
druck. Soweit der IBB eine Kopie des 
Sicherheitenspiegels noch nicht vor-
liegt, erhält Sie diese aus der Akte des 
Kreditinstituts. Die Sicherheiten-ver-
wertung und die Beitreibung der Re-
gressforderung erfolgen nach banküb-
lichen Regularien allein durch das Kre-
ditinstitut für sich selbst und in seiner 
Treuhandfunktion auch für die IBB. 
Dabei hat sich das Kreditinstitut um 
eine Rückführung des Kreditbetrags 
zu bemühen und in Übereinstimmung 
mit den internen Richtlinien und Ver-
fahren alle vertretbaren Anstrengun-
gen zu unternehmen, um den Ausfall 
so gering wie möglich zu gestalten. 
Gerichtliche und außergerichtliche 
Vergleiche über die Regressforderung 
oder Forderungserlasse bedürfen der 
Zustimmung der IBB. Nimmt das Dar-
lehen an einem Insolvenzverfahren 
teil, so hat das Kreditinstitut vor der 
Abstimmung über den Insolvenzplan 
die Zustimmung der IBB einzuholen. 
Die Darlehensforderung kann ohne 
Zustimmung der IBB nicht weiter ab-
getreten werden. 

8. Alle Zahlungen des Endkreditnehmers 
sowie Erlöse aus einer eventuellen 

Verwertung der Sicherheiten abzüg-
lich etwaiger Kosten für Beitreibungs-
maßnahmen, – bei Besicherungen 
durch Nachranghaftung erst nach Er-
füllung der Ansprüche aus den vorran-
gig besicherten Krediten –  werden auf 
den jeweils geschuldeten Darlehens-
betrag im Verhältnis des nicht haf-
tungsfreigestellten zum haftungsfrei-
gestellten Anteil zwischen Kreditinsti-
tut und IBB aufgeteilt. Soweit Zahlun-
gen auf die IBB entfallen, sind sie an 
diese zu überweisen. Die Sicherhei-
tenabrechnung erfolgt mit dem von der 
IBB im Internet zur Verfügung gestell-
ten Vordruck. Ein verbleibender Aus-
fall wird nach Haftungsanteilen getra-
gen.   
 

12) Prüfungsrechte, Auskunftserteilung, 
Aufbewahrungspflichten und Veröf-
fentlichungen 
 

1. Das Kreditinstitut erkennt an, dass 
die IBB, der Europäische Investiti-
onsfonds („EIF“), die Vertreter des 
EIF, die Europäische Investitions-
bank („EIB“), die Vertreter des EIB, 
der Europäische Rechnungshof 
(„ERH“) oder ein anderer zuständi-
ger nationaler Rechnungshof, die 
Kommission, die Vertreter der Kom-
mission (einschließlich des Europäi-
schen Amtes für Betrugsbekämp-
fung („OLAF“)) und jede andere In-
stitution oder jedes andere Organ 
der Europäischen Union, welche(s) 
ermächtigt ist, die Verwendung der 
Rückgarantie im Rahmen des In-
vestEU-Garantieinstruments “ zu 
überprüfen und jede andere ord-
nungsgemäß beauftragte Stelle, die 
unter geltendem Recht ermächtigt 
ist, Prüfungen oder Kontrollen 
durchzuführen (gemeinsam „rele-
vante Parteien“ genannt) das Recht 
haben, Prüfungen und Kontrollen 
durchzuführen und Informationen 
bezüglich dieser Vereinbarung und 
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deren Durchführung anzufordern. 
Die Kreditinstitute sind verpflichtet, 
Fernüberwachungen sowie Kontroll-
besuche und –inspektionen ihrer 
Geschäftsaktivitäten, -bücher und –
aufzeichnungen durch jede rele-
vante Partei zu dulden. Da diese 
Kontrollen auch Vor-Ort-Untersu-
chungen und –Inspektionen bei den 
Kreditinstituten umfassen können, 
sind die Kreditinstitute verpflichtet, 
jeder relevanten Partei Zugang zu 
ihren Räumlichkeiten während der 
üblichen Geschäftszeiten zu gewäh-
ren.  

2. Das Kreditinstitut wird auf Anforderung 
der IBB und der relevanten Parteien 
Auskünfte erteilen und Dokumente zur 
Verfügung stellen. 

3. Das Kreditinstitut hat alle das Kredi-
tengagement betreffenden Doku-
mente mindestens noch fünf Jahre 
nach vollständiger Erledigung des Kre-
ditverhältnisses aufzubewahren.  

4. Das Kreditinstitut erklärt sich damit 
einverstanden, dass der EIF auf seiner 
Internetseite oder in Presseerklärun-
gen Informationen veröffentlicht, die 
auch Name und Anschrift des Kreditin-
stituts umfassen können. 

5. Das Kreditinstitut erklärt sich damit 
einverstanden, auf Anfrage für die Er-
stellung möglicher Fallstudien erfolg-
reicher Unternehmensentwicklungen 
passende Endkreditnehmer zu kontak-
tieren oder über die Kontaktaufnahme 
durch Dritte zu informieren, damit de-
ren Fallstudien für die Erstellung audi-
ovisueller oder gedruckter Veröffentli-
chungen zur Förderung des InvestEU-
Fonds verwendet werden können. 

 
13) Informationspflichten 

 

1. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des End-
kreditnehmers im Rahmen der bei ih-
ren eigenen Darlehen üblichen Ver-
fahren, mindestens mit banküblicher 

Sorgfalt zu überwachen. Auf Verlan-
gen der IBB ist das Kreditinstitut ver-
pflichtet, die Jahresabschlüsse sowie 
etwaige weitere Unterlagen zu den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Endkreditnehmers nebst den erforder-
lichen Erläuterungen mit einer Stel-
lungnahme der Hausbank unverzüg-
lich an die IBB weiterzuleiten. Das Kre-
ditinstitut wird darüber hinaus die IBB 
unverzüglich über alle wesentlichen 
Vorkommnisse bei dem Endkreditneh-
mer unterrichten, insbesondere bei 
Eintritt folgender Ausfallereignisse: 
 

-  (Raten-)Zahlungsverzug >/= 14 Tagen 
- Zahlungsverzug > 90 Tage  
- Stundungsvereinbarungen >12 Mo-
 nate 
- Unwahrscheinliche Rückzahlung 
- Wertberichtigung 
- bonitätsbedingte Restrukturierung / 
 Umschuldung 
- beabsichtigte Kündigung / Fälligstel-

lung 
- Abschreibung 
- beabsichtigter Insolvenzantrag (Insol-

venzplan ist seitens der IBB zustim-
mungspflichtig) 

2. Auch bei anderen Anzeichen von Zah-
lungsschwierigkeiten bzw. Kontover-
halten, die auf eine risikoerhöhende 
Geschäftslage schließen lassen, un-
terrichtet das Kreditinstitut die IBB un-
verzüglich. Geplante und gebildete Ri-
sikovorsorgen sind der IBB jeweils bis 
zum 30.11. des laufenden Jahres mit-
zuteilen. 

3. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, die 
IBB in dem nach geltendem Recht zu-
lässigen Umfang unverzüglich zu in-
formieren, sobald es Kenntnis von ei-
ner echten Behauptung, Beschwerde 
oder Information in Bezug auf „Illegale 
Aktivitäten“ (siehe Anhang I) im Zu-
sammenhang mit einem Endkredit-
nehmerdarlehen erhält, und sich mit 
der IBB nach Treu und Glauben über 
geeignete Maßnahmen in Bezug auf 
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eine solche echte Behauptung, Be-
schwerde oder Information beraten.  
 

14)  Weitere allgemeine Verpflichtungen 
 

1. Das Kreditinstitut muss in jeder we-
sentlichen Hinsicht alle Gesetze und 
Vorschriften einhalten, denen es un-
terliegt und in jeder Hinsicht alle Ge-
setze einhalten, denen es unterliegt 
und deren Verletzung eine „Illegale 
Aktivität“ darstellen würde. 

2. Das Kreditinstitut verpflichtet sich, je-
derzeit die einschlägigen Standards 
und geltenden Rechtsvorschriften zur 
Verhinderung von Steuerhinterzie-
hung, Geldwäsche, Terrorismusbe-
kämpfung und Steuerbetrug einzuhal-
ten. 

3. Das Kreditinstitut verpflichtet sich, 
keine Geschäftsbeziehung einzuge-
hen, die dazu führen würde, dass (i) 
der Refinanzierungskredit direkt oder 
indirekt einer sanktionierten Person 
zur Verfügung gestellt werden oder ihr 
zugutekommen oder (ii) die IBB und/o-
der das Kreditinstitut gegen „Restrik-
tive Maßnahmen“ verstoßen (siehe 
Anhang II).  

4. Das Kreditinstitut wird die IBB so 
schnell wie möglich über Einzelheiten 
zu Ansprüchen, Klagen, Verfahren     
oder Untersuchungen informieren, 
wenn ein Verstoß gegen die unter 3. 
genannten Ereignisse eingetreten ist. 

5. Das Kreditinstitut befindet sich nach 
seinem besten Wissen nicht in einer 
„Ausschlusssituation“ (siehe Anhang 
III). 

6. Das Kreditinstitut stellt sicher, dass 
das Endkreditnehmerdarlehen keine 
Illegalen Aktivitäten oder künstliche 
Vereinbarungen zur Steuervermei-
dung finanziert. 
 

15) Kündigung aus wichtigem Grunde 
 

1. Das Kreditinstitut wird sich gegenüber 
dem Endkreditnehmer das Recht vor-
behalten, seinen Kredit aus wichtigem 

Grunde zur sofortigen Rückzahlung zu 
kündigen, insbesondere wenn: 
a) der Kredit zu Unrecht erlangt, nicht 

seinem Zweck entsprechend ver-
wendet worden ist oder der Endkre-
ditnehmer ungeachtet einer Frist-
setzung durch das Kreditinstitut – 
welche das Kreditinstitut in jedem 
Fall auf Aufforderung der IBB vor-
zunehmen hat – eine Prüfung der 
zweckentsprechenden Mittelver-
wendung nicht ermöglicht hat; 

b) die Voraussetzungen für seine Ge-
währung sich geändert haben oder 
nachträglich entfallen sind (z. B. 
Veräußerung des mitfinanzierten 
Betriebes oder Betriebsteiles, Än-
derung der Eigentums- oder Betei-
ligungsverhältnisse); 

c) der Endkreditnehmer unrichtige An-
gaben über seine Vermögenslage 
gemacht hat; 

d) der Endkreditnehmer eine mit dem 
Kreditvertrag übernommene sons-
tige Verpflichtung verletzt; 

e) eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögenslage des Endkredit-
nehmers oder der Werthaltigkeit ei-
ner gestellten Sicherheit eintritt o-
der einzutreten droht und dadurch 
die Rückerstattung des Kredites, 
auch unter Verwertung der Sicher-
heiten, gefährdet wird. Besteht der 
wichtige Grund in der Verletzung ei-
ner Vertragspflicht, ist die Kündi-
gung erst nach erfolglosem Ablauf 
einer zur Abhilfe bestimmten Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung 
zulässig, sofern nicht einer der in 
§ 323 Abs. 2 BGB genannten 
Gründe vorliegt. Verbraucherschüt-
zende Bestimmungen des BGB 
bleiben hiervon unberührt. 

2. Das eingeschaltete Kreditinstitut wird 
die IBB unverzüglich unterrichten, 
wenn ihm das Vorliegen eines der un-
ter Abs. 1 a) bis e) aufgeführten Sach-
verhalte bekannt wird. Auf Wunsch der 
IBB wird das Kreditinstitut von dem 
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Kündigungsrecht Gebrauch machen. 
Unabhängig hiervon ist das Kreditinsti-
tut an einer Kündigung, die es für er-
forderlich hält, nicht gehindert. 

3. Tritt die Fälligkeit des Kredites gegen-
über dem Endkreditnehmer ein, so ist 
auch der Refinanzierungskredit der 
IBB zum gleichen Zeitpunkt zur Rück-
zahlung fällig. Das Kreditinstitut ist ver-
pflichtet, auf Verlangen der IBB wegen 
der durch die Kündigung eintretenden 
vorzeitigen Rückzahlung eine Ent-
schädigung zu verlangen, sofern zum 
Zeitpunkt der Kündigung durch das 
Kreditinstitut der Endkreditnehmer 
nicht oder nicht mehr zur außerplan-
mäßigen Rückzahlung berechtigt war. 
Sofern der Endkreditnehmer Verbrau-
cher ist und die Kreditkündigung auf 
seiner Zahlungsunfähigkeit beruht, 
wird die IBB über den Verzugsscha-
den hinaus keine Ansprüche geltend 
machen. Von dem Endkreditnehmer 
darf grundsätzlich keine höhere als die 
von der IBB festgelegte Entschädi-
gung erhoben werden. Die Zahlung 
des Endkreditnehmers ist unverzüg-
lich an die IBB weiterzuleiten. 

4. Sollte ein eingeschaltetes Kreditinstitut 
den Refinanzierungskredit zu Unrecht 
erlangt haben oder entgegen den 
Bestimmungen der Refinanzierungs-
zusage verwenden, kann die IBB den 
Kredit zur sofortigen Rückzahlung 
kündigen. 

 
16) Zinszuschlag 

 

1. Das Kreditinstitut stellt durch vertragli-
che Vereinbarung mit dem Endkredit-
nehmer sicher, dass der vom Endkre-
ditnehmer zu entrichtende Zinssatz 
sich im Falle der Ziffer 15 Abs. 1a von 
dem Tag an, der auf die Auszahlung 
folgt, im Falle der Ziffer 15 Abs. 1b vom 
Tag des der Kündigung zu Grunde lie-
genden Ereignisses an auf 5 Prozent-
punkte über dem jeweiligen Basiszins- 

satz im Sinne von § 247 BGB erhöht. 
Der Zinszuschlag ist in voller Höhe an 
die IBB abzuführen. 

2. Liegt ein Kündigungsgrund gemäß Zif-
fer 15 Abs. 4 vor, so hat das unmittel-
bar von der IBB refinanzierte Kreditin-
stitut den Refinanzierungskredit von 
dem Tag an, der auf die Auszahlung 
folgt, mit 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz im Sinne von 
§ 247 BGB zu verzinsen. Das gleiche 
gilt, wenn das Kreditinstitut die Mittel 
abruft, ohne dass die diesbezüglichen 
Voraussetzungen vorliegen, die Mittel 
nicht unverzüglich weiterleitet, bei feh-
lender Einsatzmöglichkeit die abgeru-
fenen Mittel nicht unverzüglich zurück 
überweist oder Tilgungsleistungen des 
Endkreditnehmers nicht vereinba-
rungsgemäß abführt. 
 

17) Vereinbarungen mit eingeschalteten 
Kreditinstituten 
 

Das Kreditinstitut hat die Einhaltung dieser 
Allgemeinen Bestimmungen durch ent-
sprechende Vereinbarungen sicherzustel-
len. 
 

18) Vereinbarungen mit dem Endkredit-
nehmer 
 

1. Die Geltung der für den Endkreditneh-
mer bestimmten Fassung der »Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für 
Berlin Innovativ PLUS« ist mit ihm zu 
vereinbaren.  

2. Die Bezeichnung des in der Refinan-
zierungszusage genannten Kreditpro-
gramms ist in den zwischen dem Kre-
ditinstitut und dem Endkreditnehmer 
zu schließenden Vertrag zu überneh-
men. 

3. Das Kreditinstitut verpflichtet sich, vom 
Endkreditnehmer eine Einwilligungser-
klärung zur Datenverarbeitung einzu-
holen, die auch die Datenerhebung, -
verarbeitung und -nutzung durch die 
IBB und den EIF umfasst. 
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4. Bei Krediten von mehr als 1,4 Mio. 
EUR ist der EIF dazu berechtigt, Name 
und Adresse des Endkreditnehmers 
sowie Art und Zeck des Kredits auf sei-
ner Internetseite oder im Zusammen-
hang mit Presseveröffentlichungen zu 
nutzen, falls der Endkreditnehmer der 
Veröffentlichung nicht widerspricht (zu 
Details siehe Antragsformular). 

5. In dem mit dem Endkreditnehmer ab-
zuschließenden Vertrag ist ein geson-
derter Hinweis aufzunehmen, dass die 
Finanzierung aus dem InvestEU 
Fonds der Europäischen Union unter-
stützt wird.  

6. Die relevanten Parteien sind in Ab-
sprache mit der IBB berechtigt, Prü-
fungen der Förderkredite direkt bei 
den Kreditinstituten und den Endkre-
ditnehmern vorzunehmen. Das Kredit-
institut verpflichtet sich, mit den End-
kreditnehmern ein entsprechendes 
Prüfrecht der genannten Institutionen 
vertraglich zu vereinbaren. 

 
19) Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 
Für Rechtsstreitigkeiten sind die ordentli-
chen Gerichte zuständig. 
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Anhang I: Illegale Aktivitäten 
 

„Illegale Aktivitäten“ bezeichnen Tätigkei-
ten, die nach geltendem Recht verboten 
sind oder sonstige Aktivitäten, die zu ille-
galen Zwecken in einem der folgenden 
Bereiche durchgeführt werden: (i) Betrug, 
Korruption, Nötigung, geheime Abspra-
chen oder Behinderung, (ii) Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung oder Steuerstraf-
taten (einschließlich Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung), jeweils gemäß der 
Definition in den AML-Richtlinien, und (iii) 
Betrug und sonstige illegale Tätigkeiten 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der EIB, des EIF und der Europäischen 
Union gemäß der Definition in der PIF-
Richtlinie 
 
Anhang II: Sanktionierte Personen und 
Restriktive Maßnahmen 
 

„Sanktionierte Person" ist jede natürliche 
oder juristische Person, Einzelperson oder 
Personengruppe, die als Ziel von restrikti-
ven Maßnahmen benannt wurde oder an-
derweitig von diesen betroffen ist. 
„Restriktive Maßnahmen" bedeutet: 
(a) Restriktive Maßnahmen der EU1; 

und/oder 
(b) alle von den Vereinten Nationen von 

Zeit zu Zeit beschlossenen Wirt-
schafts- oder Finanzsanktionen und 
alle von den Vereinten Nationen ord-
nungsgemäß ernannten, bevollmäch-
tigten oder ermächtigten Stellen oder 
Personen, die solche Maßnahmen er-
lassen, verwalten, durchführen und/o-
der durchsetzen; und/oder 

(c) Wirtschafts- oder Finanzsanktionen, 
 die von Zeit zu Zeit von der Regierung 
 der Vereinigten Staaten und ihren Mi-
 nisterien, Abteilungen, Behörden oder 
 Ämtern, einschließlich des Office of 
 Foreign Asset Control (OFAC) des 
 US-Finanzministeriums, des US-Au-

                                                           
1 Die Listen der von der EU sanktionierten Personen sind in der EU-
Sanktionskarte enthalten, die unter www.sanctionsmap.eu abrufbar 

ist. Die konsolidierte Liste (die "EU Sanktionsliste") ist derzeit unter 

 ßenministeriums und/oder des US-
 Handelsministeriums, verhängt wer-
 den; und/oder 
(d) alle Wirtschafts- und Finanzsanktio-
 nen, die das Vereinigte Königreich von 
 Zeit zu Zeit verhängt, sowie alle Mini
 sterien oder Behörden des Vereinigten 
 Königreichs, einschließlich u. a. des 
 Office of Financial Sanctions Imple-
 mentation of His Majesty's Treasury 
 und des Department for International 
 Trade. 
 
Anhang III: Ausschlusssituation 
 

„Ausschlusssituation“ bedeutet, dass das 
Kreditinstitut: 
(a) sich im Konkurs, im Insolvenzverfah-

ren oder in Liquidation befindet, seine 
Angelegenheiten von einem Konkurs-
verwalter oder von einem Gericht ver-
waltet werden, in diesem Zusammen-
hang ein Vergleich mit den Gläubigern 
geschlossen wurde, seine Geschäfts-
tätigkeit eingestellt wurde oder eine 
Stillhaltevereinbarung (oder eine 
gleichwertige Vereinbarung) mit den 
Gläubigern unterzeichnet und vom zu-
ständigen Gericht bestätigt wurde, 
wenn dies nach dem anwendbaren 
Recht erforderlich ist, oder sich in ei-
ner vergleichbaren Situation befindet, 
die sich aus einem in den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften vorgesehe-
nen ähnlichen Verfahren ergibt; 

(b) in den letzten fünf Jahren Gegenstand 
eines rechtskräftigen Urteils oder einer 
rechtskräftigen Verwaltungsentschei-
dung war, weil es gegen seine Ver-
pflichtungen zur Zahlung von Steuern 
oder Sozialversicherungsbeiträgen 
nach geltendem Recht verstoßen hat 
und diese Verpflichtungen nicht erfüllt 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-per-
sons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions verfügbar. 

Beachten Sie, dass das EU-Amtsblatt die offizielle Quelle des EU-

Rechts ist und im Falle von Konflikten sein Inhalt Vorrang hat. 
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hat, es sei denn, es wurde eine ver-
bindliche Regelung für die Zahlung ge-
troffen; 

(c) oder eine der Personen, die es vertre-
ten, in den letzten fünf Jahren Ent-
scheidungen treffen oder kontrollieren, 
aufgrund eines rechtskräftigen Urteils 
oder einer rechtskräftigen Verwal-
tungsentscheidung wegen eines 
schweren beruflichen Fehlverhaltens 
verurteilt wurde, wenn ein solches 
Verhalten auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit schließen lässt, das 
seine Fähigkeit beeinträchtigen 
würde, die Rückgarantie, die Teilope-
ration bzw. die Endempfänger-Trans-
aktion durchzuführen, und das auf ei-
nen der folgenden Gründe zurückzu-
führen ist: 
(i) die fahrlässige Erteilung irreführen
 der Auskünfte, die einen we-
 sentlichen Einfluss haben können, 
 oder die betrügerische Falschdar-
 stellung von Informationen, die für 
 die Überprüfung des Nichtvorlie-
 gens von Ausschlussgründen oder 
 der Erfüllung von Auswahlkriterien 
 oder bei der Erfüllung eines Ver-
 trags oder einer Vereinbarung er
 forderlich sind; 
(ii) Vereinbarungen mit anderen Per-
 sonen zu treffen, die den Wettbe-
 werb verfälschen; 
(iii) der Versuch, den Entscheidungs-
 prozess des öffentlichen Auftragge-
 bers während des betreffenden 
 "Vergabeverfahrens" gemäß der
 Definition in Artikel 2 der Haus
 haltsordnung unzulässig zu beein
 flussen; 

(iv) der Versuch, vertrauliche Informa-
 tionen zu erlangen, die ihm in 
 dem betreffenden "Vergabe
 verfahren" gemäß der Definition in 
 Artikel 2 der Haushaltsordnung 
 unzulässige Vorteile verschaf-
 fen könnten; 

(d) in den letzten fünf (5) Jahren ein 
rechtskräftiges Urteil gegen ihn oder 
Personen mit Vertretungs-, Entschei-
dungs- oder Kontrollbefugnissen er-
gangen ist: 
(i) Betrug; 
(ii) Korruption; 
(iii) Beteiligung an einer kriminellen 

Vereinigung; 
(iv) Geldwäsche oder Terrorismus-

finanzierung; 
(v) terroristische Straftaten oder Straf-

taten im Zusammenhang mit terro-
ristischen Aktivitäten oder Anstif-
tung, Beihilfe oder Versuch der Be-
gehung solcher Straftaten; 

(vi) Kinderarbeit und andere For-
men des Menschenhandels; 

(e) wenn es sich um einen Vermittler han-
 delt, gegen ihn ein Ausschlussbe-
 schluss ergangen ist, oder wenn es 
 sich um eine Hausbank oder einen 
 Endkreditnehmer handelt, der auf der 
 veröffentlichten Liste der ausgeschlos-
 senen oder mit einer Geldstrafe beleg-
 ten Wirtschaftsbeteiligten steht, die in 
 jedem Fall in der von der Kommission 
 eingerichteten und betriebenen Daten-
 bank für Frühwarn- und Ausschluss-
 systeme (EDES-Datenbank auf der of-
 fiziellen Website der EU) enthalten ist. 

 
 


